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Amtliche Bekanntmachungen
Inhaltsverzeichnis
    
•	 Bauland	im	Amtsbereich	Ortrand
•	 Bauland	in	der	Gemeinde	Frauendorf
•	 Beschlüsse	der	Sitzung	der	SVV	Ortrand	vom	6.10.2015
•	 Beschluss	der	Sitzung	des	Amtsausschusses	vom	

22.10.2015
•	 Beschlüsse	der	Sitzung	der	GV	Frauendorf	vom	

17.11.2015
•	 Beschlüsse	der	GV	Kroppen	vom	20.11.2015
•	 Beschlüsse	der	Sitzung	der	GV	Tettau	vom	23.11.2015
•	 Beschlüsse	der	Sitzung	der	SVV	Ortrand	vom	

25.11.2015
•	 Beschluss	der	Sitzung	der	GV	Großkmehlen	vom	

26.11.2015
•	 Haushaltssatzung	des	Amtes	Ortrand	für	den	Doppel-

haushalt 2016/2017
•	 Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Frauendorf	für	den	

Doppelhaushalt	2016/2017
•	 Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Tettau	für	den	Doppel-

haushalt 2016/2017
•	 Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Kroppen	für	das	Haus-

haltsjahr 2016
•	 Haushaltssatzung	der	Gemeinde	Großkmehlen	für	den	

Doppelhaushalt	2016/2017
•	 Bekanntmachung	Planfeststellungsverfahren	für	die	

Sanierung	der	Hochwasserschutzdeiche	an	der	Pulsnitz	
im	Stadtgebiet	von	Ortrand	

•	 Sprechzeiten	der	Amtsverwaltung	Ortrand	
•	 Sprechzeiten	der	Schiedsstelle	des	Amtes	Ortrand
•	 Stellenausschreibung	der	Gemeinde	Tettau

Nichtamtliche Bekanntmachungen 

Inhaltsverzeichnis

•		 Brief	des	Amtsdirektors
•		 Briefe	der	Bürgermeister	der	Gemeinden	Tettau,	Linde-

nau,	Kroppen	und	der	Stadt	Ortrand
•		 Beratungsdienste	im	Amt	Ortrand
•		 Projekt	des	Horizont-Sozialwerkes	für	Integration	Lauch-

hammer
•		 Hilfe	in	Notfällen
•		 Amtliche	Bekanntmachungen	des	Amtes	Ortrand	 im	In-

ternet	unter	www.amt-ortrand.de
•		 Begrüßung	junger	Erdenbürger	im	Amtsbereich	Ortrand	
•		 Veranstaltungen	im	Amtsbereich
•		 1.400	€	für	die	Grundschule	AM	SCHLOSS	Großkmehlen
•		 Wahrnehmung	der	Aufgaben	des	Wohngeldgesetzes		für	

den	Bereich	Ortrand
•		 Veranstaltungsplan	des	Seniorenclubs	Ortrand	im	Januar	

2016
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Amtliche Bekanntmachungen

Wahlbekanntmachung

1. 	 Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen 
Bundestag statt. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 

2. 	 Die dem Amt Ortrand angehörigen Gemeinden - Stadt 
Ortrand, Großkmehlen, Lindenau, Kroppen, Tettau und Frau-
endorf - bilden einen Wahlkreis. Der Wahlkreis ist in acht 
Wahlbezirke eingeteilt: 

	 Wahlbezirk	 Wahlraum

	 0001	 Frauendorf, Gemeindehaus
		  Hauptstraße 58	 barrierefrei

	 0002	 Großkmehlen, Grundschule
		  Schulstraße 2	 barrierefrei 

	 0003	 Kleinkmehlen, FFW-Gerätehaus, 
		  Elsterwerdaer Str.	 barrierefrei

	 0005	 Kroppen, Fachwerkhaus
		  Parkstraße 6	 barrierefrei

	 0006	 Lindenau, Kindertagesstätte
		  Schulstraße 2	 barrierefrei

	 0007	 Ortrand, ehem. Feuerwehr-
		  gerätehaus, Ponickauer Str. 8	 barrierefrei

	 0008	 Ortrand, Pulsnitzhalle 
		  Pulsnitzklause Schulstraße 21	 barrierefrei

	 0009	 Tettau, Spartenheim 
		  Spartenheimweg 1	 barrierefrei

	 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis zum 02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahl-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen haben. 

	 Weiterhin hat das Amt Ortrand zwei Briefwahlbezirke gebil-
det. Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag zur Ermittlung 
des Briefwahlergebnisses um 15:00 Uhr, in folgenden Räum-
lichkeiten zusammen.

	 Briefwahlbezirk	 Auszählungsraum

	 9004	 Amt Ortrand - Rathaussaal
	 (für WBZ 0001, 0002,	 Altmarkt 1 
	 0003, 0006, 0009) 	 01990 Ortrand	 barrierefrei

	 9005	 Amt Ortrand - Rathaussaal		
(für WBZ 0005,  	 Altmarkt 1 

	 0007, 0008)	 01990 Ortrand	 barrierefrei

	 Die Öffnung der Stimmzettelumschläge und die Auszählung 
der Stimmen der Briefwahl erfolgen ab 18:00 Uhr.

3.	 Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen 
ist. 

	 Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit-
zubringen und sich auf Verlangen des Wahlvorstandes aus-

zuweisen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abge-
geben werden.

	 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wählende er-
hält beim Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausge-
händigt. Dieser enthält die im Wahlgebiet zugelassenen Wahl-
vorschläge. 

	 Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a)	 für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 
der Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge un-
ter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlä-
gen außerdem des Kennworts und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b)	 für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der er-
sten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

	 Die Wähler geben 

	 die Erststimme in der Weise ab,
 

	 dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
zweifelsfrei kenntlich macht, welchem Bewerber sie gel-
ten soll, 

	 und die Zweitstimme in der Weise ab, 

	 dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder der auf andere 
Weise zweifelsfrei kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll.

	 Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stim-
mabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
gefilmt oder fotografiert werden. 

4.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist.

5.	 Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl 
im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a)	 durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk die-
ses Wahlkreises oder

b)	 durch Briefwahl teilnehmen. 

	 Wer durch Briefwahl abstimmen will, muss sich von der Ge-
meindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschrie-
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benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6.	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzu-
lässig (§ 14 Absatz 4 des Bundeswahlgesetzes).

	 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundga-
be einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. 

	 Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

	 Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch (StGB)).

Ortrand, 07.02.2025

gez. N. Gebel
Amtsdirektor




